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Schweizerischer Jisristenverein

Im Februar 1920 hat der Vorstand des Vereins durch
Zirkular die Mitteilung gemacht, dass die diesjährige
Jahresversammlung im Herbst zu Basel stattfinden soll, und folgende
Diskussionsthemata gewählt worden seien:

1. Die wirtschaftlichen Massnahmen gegen die unerlaubte
Spekulation.

Referenten : Dr. P. Bovert, ausserordentlicher Untersuchungs¬
richter des Kt. Waadt, in Lausanne.

Professor Dr. E. Iiafter, in Zürich.
2. Die Aufsieht über die Aktiengesellschaft, deren

Zusammensetzung, Aufgabe und Verantwortlichkeit.
Referenten: Dr. MaxStähelin, Direktor der Treuhandgesell¬

schaft, in Basel.
Professor Dr. P. Logoz, in Genf.

Im März hat der Vorstand mitgeteilt, dass die
Bezeichnung des ersten Diskussionsthemas ungenau sei. Er
hatte sich für folgendes Thema entschlossen:

Sozialwueher. Empfiehlt es sich, Bestimmungen
darüber in das künftige eidgenössische Strafrecht
aufzunehmen?

Nun lauten aber die von den beiden Referenten Bovert

und Hafter gewählten Titel, entsprechend den verschiedenen
Gesichtspunkten, unter denen jeder die gestellte Frage speziell
zu behandeln gedenkt, genau wie folgt:

Convient-il de maintenir, après la fin complète de la
guerre, les prescriptions économiques contre la
spéculation illicite? Referent: Dr. P. Bovert.

Sozialwueher. Empfiehlt es sich, Bestimmungen
darüber in das künftige eidgenössische Strafrecht
aufzunehmen? Referent: Prof. Dr. E. Hafter.

Druckfehlerberiehtigung.
Auf S. 302 Z. 3 1. Umschlag (statt Beischlag).
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